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Regeste

Nichtanhandnahme | Einstellung/Nichtanhandnahme

Erwägungen

E. 1
Mit Verfügung vom 28. Januar 2025 nahm die Kantonale Staatsanwaltschaft für besondere
Aufgaben das vom Strafkläger C.________ (nachfolgend: Beschwerde- führer) gegen
Staatsanwalt B.________ (Beschuldigter 1) und Oberrichter A.________ (nachfolgend:
Beschuldigter 2) initiierte Strafverfahren (BA 24 2522) wegen Amtsmissbrauchs, falscher
Anschuldigung, übler Nachrede usw. nicht an die Hand. Hiergegen erhob der
Beschwerdeführer am 20. Februar 2024 (recte: 2025) Beschwerde bei der
Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichts des Kantons Bern (nachfolgend:
Beschwerdekammer). Mit Blick auf das Nachfolgende wurde auf die Einholung einer
Stellungnahme bzw. auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet (Art. 390
Abs. 2 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Es ergeht ein direkter
Beschluss.

E. 2
Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft kann bei der
Beschwerdekammer in Strafsachen innert zehn Tagen schriftlich und begrün- det
Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 35
des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staats- anwaltschaft
[GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsregle- ments des Obergerichts
[OrR OG; BSG 162.11]). Der Beschwerdeführer ist durch die angefochtene Verfügung
unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und somit zur
Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf die frist- und – als
Laieneingabe – knapp formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.

E. 3
Den Akten ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer am 2. Oktober 2024 mit- tels
zweier «Formulare für Offizialdelikte» des Kantons Luzern Strafanzeige gegen
Staatsanwalt B.________ und Oberrichter A.________ wegen diverser Delikte bei der
Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau einreichte. Konkret wirft er Staats- anwalt
B.________ vor, dieser sei ein «Beilhilfe-Täter zu Offizialdelikten», schütze seine Kollegen
und weigere sich, ihm im Verhör das rechtliche Gehör zu gewähren. In Bezug auf
Oberrichter A.________ führt er aus, dass dieser ihn verurteile und sich weigere, ihn zum
Verhör vorzuladen. Zudem schütze dieser ebenfalls seine Kollegen bei Offizialdelikten und
gehöre als Richter abgesetzt. Da sich die Strafan- zeige des Beschwerdeführers gegen
Mitglieder der örtlichen Strafbehörden richtet, übernahm die Staatsanwaltschaft für



besondere Aufgaben (nachfolgend: Staats- anwaltschaft) das Verfahren und verfügte
schliesslich am 28. Januar 2025 die Nichtanhandnahme.

E. 4
auseinander und beschränkt sich auch im Beschwerdeverfahren lediglich auf wenig
verständliche Ausführungen zum Verfahren EO 24 1495, welches am 11. Septem- ber 2024
rechtskräftig eingestellt wurde (vgl. Beschluss des Obergerichts des Kan- tons Bern BK 24
386 vom 22. Oktober 2024). So verlangt er grob zusammenge- fasst die Weiterführung des
besagten Verfahrens und eine mündliche Anhörung, um ihm das rechtliche Gehör zu
gewähren. Wie die Staatsanwaltschaft zutreffend festhält, sind solche Rügen nicht mittels
Strafanzeige gegen die Verfahrensleitung zu erheben. Vielmehr hätten diese im dafür
vorgesehenen Rechtsmittelverfahren vorgebracht werden müssen. Demgegenüber unterlässt
es der Beschwerdeführer gänzlich, Ausführungen in Bezug auf das vorliegende Verfahren
gegen Staatsan- walt B.________ und Oberrichter A.________ wegen Amtsmissbrauchs,
falscher Anschuldigung, übler Nachrede etc. Ausführungen zu machen. Insgesamt bringt er
in der Beschwerde nichts vor, was die Aufhebung der angefochtenen Nichtanhand-
nahmeverfügung rechtfertigen würde.

E. 4.1
Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn sich aus den Informatio- nen und
Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Fest- stellungen ein
hinreichender Tatverdacht ergibt (Art. 309 Abs. 1 Bst. a StPO). Gemäss Art. 310 Abs. 1
Bst. a StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtan- handnahme, sobald aufgrund der
Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht,

3 dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht
erfüllt sind. Es muss mit anderen Worten sicher sein, dass der Sachverhalt unter keinen
Straftatbestand fällt, was etwa der Fall ist bei rein zivilrechtlichen Streitigkeiten (BGE 137
IV 285 E. 2.3; VOGELSANG, in: Basler Kommentar, Schwei- zerische
Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 9 zu Art. 310 StPO). Die zur Eröff- nung einer
Strafuntersuchung erforderlichen tatsächlichen Hinweise auf eine straf- bare Handlung
müssen erheblich und konkreter Natur sein. Blosse Vermutungen oder Gerüchte genügen
nicht. Der Anfangsverdacht soll eine plausible Tatsachen- grundlage haben, aus der sich die
konkrete Möglichkeit der Begehung einer Straf- tat ergibt (Urteile des Bundesgerichts
6B_322/2019 vom 19. August 2019 E. 3; 6B_178/2017 vom 25. Oktober 2017 E. 2.2.2;
6B_897/2015 vom 7. März 2016 E. 2.1; je mit Hinweisen).

E. 4.2
Die Staatsanwaltschaft begründet die Nichtanhandnahme wie folgt: Den Akten lässt sich
entnehmen, dass C.________ am 26. März 2024 Strafanzeige gegen zwei An- gehörige der
Kantonspolizei Bern einreichte. Diese Anzeige wurde von der Staatsanwaltschaft Em-
mental-Oberaargau, Staatsanwalt B.________, mittels Einstellungsverfügung vom 11.
September 2024 erledigt. Die in den Akten befindliche Korrespondenz mit der
Beschwerdekammer des Oberge- richts lässt den Schluss zu, dass gegen die
Einstellungsverfügung Beschwerde erhoben wurde. Wird mit einer Strafanzeige geltend
gemacht, eine behördliche Anordnung sei amtsmissbräuchlich, so be- schränkt sich das
damit angestrengte Strafverfahren einzig auf die Überprüfung dieses Tatvorwurfs. Eine
(erneute) materielle Überprüfung von Anordnungen oder Entscheiden im Strafverfahren ist
nicht möglich. Zu diesem Zweck ist der ordentliche Rechtsweg zu beschreiten. In diesem



Sinne liegt nur in Fällen von eigentlichem Ermessensmissbrauch ein Amtsmissbrauch vor,
wobei dieser Missbrauch vorsätzlich und mit einer Vorteils- oder Schädigungsabsicht
begangen worden sein muss (vgl. BSK StGB-Heimgartner, Art. 312 N 8). Im vorliegenden
Fall beschränkt sich C.________ darauf, Staats- anwalt B.________ und Oberrichter
A.________ für ihr Vergehen im Verfahren EO 24 1495 zu kriti- sieren. Der Vorwurf der
Verweigerung des rechtlichen Gehörs begründet jedoch, genauso wie die sinngemässe
Behauptung, eine Verfahrenseinstellung sei zu Unrecht erfolgt oder zu Unrecht ge- schützt
worden, für sich alleine keinen Verdacht auf ein amtsmissbräuchliches oder anderweitig
straf- bares Verhalten, zumal damit kein Vorwurf einhergeht, der über die Kritik an der
Verfahrensleitung oder Verfahrenserledigung hinaus geht. Diese Kritik ist im besagten
Verfahren EO 24 1495 anzubrin- gen und kann – wie erwähnt – nicht mittels Strafanzeige
gegen die Verfahrensleitung geprüft werden. Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass
die eingereichte Strafanzeige keine Hinweise enthält, die einen Tatverdacht gegen
A.________ oder B.________ begründen. Es fehlt damit an einer Pro- zessvoraussetzung,
so dass das Verfahren in Anwendung von Art. 310 Abs. 1 Bst. a nicht an die Hand zu
nehmen ist.

E. 4.3
Die Ausführungen der Staatsanwaltschaft sind nicht zu beanstanden und es kann
vollumfänglich darauf verwiesen werden. Was der Beschwerdeführer dagegen vor- bringt,
verfängt nicht: Insgesamt vermag der Beschwerdeführer in seiner Eingabe vom 20. Februar
2024 (recte: 2025) nicht darzutun, weshalb die Staatsanwaltschaft das Verfahren BA 24
2522 angeblich zu Unrecht nicht an die Hand genommen hat. Aus seinen Aus- führungen
geht nicht hervor, weshalb die angefochtene Nichtanhandnahmeverfü- gung falsch sein soll
und welche Gründe einen anderen Entscheid nahelegen. Er setzt sich nicht ansatzweise mit
der Begründung der angefochtenen Verfügung

E. 5
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unbegründet und ist
abzuweisen.

E. 6.1
Der Beschwerdeführer verlangt zudem die Beiordnung eines «amtlichen Verteidi- gers».
Damit ersucht er sinngemäss um Gewährung der unentgeltlichen Rechts- pflege.

E. 6.2
Gemäss Art. 136 Abs. 1 Bst. a StPO wird der Privatklägerschaft für die Durchset- zung
ihrer Zivilansprüche ganz oder teilweise die unentgeltliche Rechtspflege ge- währt, wenn
sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Zivilklage nicht aussichtslos
erscheint. Dem Opfer wird die unentgeltliche Rechtspflege für die Durchsetzung seiner
Strafklage ganz oder teilweise gewährt, wenn es nicht über die erforderlichen Mittel verfügt
und die Strafklage nicht aussichtslos erscheint (Art. 135 Abs. 1 Bst. b StPO). Das Gesuch
um Gewährung der unentgeltlichen Rechts- pflege ist zu begründen. Der Gesuchsteller hat
darzutun, weshalb die Zivil- resp. Strafklage nicht aussichtslos erscheint, und Belege
einzureichen, die über seine Einkommens- und Vermögenssituation, über sämtliche
finanzielle Verpflichtungen sowie über den aktuellen Grundbedarf Aufschluss geben.

E. 6.3



Mangels Einreichung von Unterlagen lässt sich vorliegend nicht beurteilen, ob der
Beschwerdeführer mittellos ist. Dies kann indes offen bleiben, da die Gewährung der
unentgeltlichen Rechtspflege nicht bloss die Bedürftigkeit des Beschwerdefüh- rers
voraussetzt, sondern auch genügend Prozesschancen. Als aussichtslos sind nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichts Prozessbegehren zu beurteilen, bei denen die
Gewinnchancen beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren. Eine Partei, welche die
Prozesskosten selber finanzieren müsste, würde mithin bei ver- nünftiger Überlegung kein
solches Verfahren anstrengen (vgl. Urteil des Bundesge- richts 1B_99/2020 vom 23. Juni
2020 E. 2.1 mit Hinweis auf BGE 142 III 138 E. 5.1). Die vorliegende Beschwerde gegen
die erfolgte Nichtanhandnahmeverfügung und damit auch die Strafklage erscheinen mit
Blick auf die obigen Ausführungen von Beginn weg aussichtslos. Das Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege ist des- halb zufolge Aussichtslosigkeit abzuweisen.

5

E. 7
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens, auf CHF
600.00, dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO).
Zufolge seines Unterliegens hat der Beschwerdeführer von vornher- ein keinen Anspruch
auf eine Entschädigung. Da auf einen Schriftenwechsel ver- zichtet wurde, sind den
beschuldigten Personen keine entschädigungswürdigen Aufwände entstanden.

6 Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:
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